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A. Einleitung

I. Gegenstand der Untersuchung

Wegen ihrer Zweckoffenheit eignet sich die Gesellschaft bürgerlichen Rechts1 
für verschiedene Arten mitgliedschaftlicher Verbände.2 Als Teilnehmerin im 
Rechts- und Wirtschaftsverkehr erfüllt sie in Form einer Außengesellschaft schon 
seit Langem eine mit Personenhandelsgesellschaften vergleichbare, unternehme-
rische Funktion, denn ihr Anwendungsbereich reicht von Zusammenschlüssen 
Kleingewerbetreibender über Poolverträge und Unterbeteiligungen3 bis hin zu Ge-
legenheitsgesellschaften wie Bau-Arbeitsgemeinschaften, Emissions- oder Kredit-
vergabekonsortien.4 Auf der anderen Seite kann die GbR den Gesellschaftern in 
Form einer Innengesellschaft zur Regelung interner Verhältnisse dienen, wobei sie 
gegenüber dem Rechtsverkehr nicht in Erscheinung tritt. Ein solches Rechtsverhält-
nis wird oftmals konkludent eingegangen. Den Beteiligten ist wohlmöglich sogar 
nicht bewusst, dass sie sich als Gesellschaft im Sinne des BGB organisiert haben. 
Die Innengesellschaft weist nämlich ein nicht weniger breites Anwendungsfeld 
auf: Zu solchen Gesellschaften des täglichen Lebens zählen typischerweise etwa 
Wohn-, Urlaubs- oder Tippgemeinschaften.5

Vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschafts-
rechts6 war neben der Zweckoffenheit eine weitere Eigenschaft für die Flexibilität 
der Rechtsform wesentlich: ihre fehlende Transparenz. Anders als die Personen
handelsgesellschaften war die GbR nicht etwa zur Eintragung in das Handels
register anzumelden. Sie konnte dauerhaft außerhalb der Registerpublizität be-
stehen, ohne dass die Gesellschafter etwa das Zwangsgeld eines Registergerichts 
zu befürchten hatten. Grund dafür war, dass es schlicht keine Möglichkeit gab, die 
GbR primär in ein Subjektregister eintragen zu lassen. 

	 1	Im Folgenden auch „BGB-Gesellschaft“ oder „GbR“, wobei darüber hinaus zwischen In-
nen- und Außengesellschaft sowie zwischen eingetragener und nicht eingetragener Gesellschaft 
differenziert werden kann.
	 2	Servatius, GbR, 2023, BGB § 705 Rn. 6; C. Schäfer, in: MüKo BGB, 9. Aufl. 2024, § 705 
Rn. 6; Feist, AcP 2016, 265 ff.; Servatius, in: Henssler / ​Strohn, 6. Aufl. 2024, BGB § 705 Rn. 1.
	 3	Armbrüster, in: C. Schäfer, Das neue Personengesellschaftsrecht, 2022, § 3 Rn. 29; Roß-
kopf / ​Hoffmann, ZPG 2023, 14 (15).
	 4	Jeep / ​Schnülle-Weingart, BB 2024, 963 (963 f.).
	 5	Schulteis, GWR 2021, 112 (119); Armbrüster, in: C. Schäfer, Das neue Personengesell-
schaftsrecht, 2022, § 3 Rn. 29; Fleischer, DStR 2021, 430 (438).
	 6	Auch: „Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz“; Gesetz vom 10. 8. 2021  – 
BGBl. I 2021, Nr. 53 vom 17. 8. 2021, S. 3436; im Folgenden „MoPeG“.
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Die Kehrseite waren erhebliche Risiken für den Rechtsverkehr, weshalb auch 
von einem Publizitätsdefizit zu sprechen war. Denn als registerlose Rechtsform 
eignete sich die GbR beispielsweise als Vehikel für Firmenbestattungen. Gesell-
schaften konnten nach ihrem Wechsel in das Rechtskleid der GbR liquidationslos 
zum Erlöschen gebracht werden. Besonders prekär wurde das Publizitätsdefizit 
der GbR, als der BGH7 im Jahr 2001 rechtsfortbildend die Rechtsfähigkeit der 
Außengesellschaft bürgerlichen Rechts anerkannte. Eine rechtsfähige Gesellschaft 
kann publizitätspflichtige Rechtsobjekte erwerben, die ihrerseits in Objektregistern 
(etwa dem Grundbuch oder der Gesellschafterliste einer GmbH) geführt werden. 
Doch wie sollte eine Grundbuchposition oder ein GmbH-Geschäftsanteil der pu-
blizitätslosen BGB-Gesellschaft registertechnisch zugeordnet werden, wenn nicht 
nach gängiger Systematik auf die schon bestehende Eintragung des Rechtssubjekts 
im jeweiligen Subjektregister (etwa dem Handelsregister oder dem Partnerschafts-
register) verwiesen werden konnte? Mangels Registerpublizität der GbR wäre eine 
derartige Bezugnahme ins Leere gelaufen.

Es folgten punktuelle legislative Anpassungen im Recht der jeweiligen Objekt-
register, wonach die fehlende Publizität der GbR meist über ihren Gesellschafterbe-
stand zu mediatisieren war. Die Gesellschafter selbst waren durch Eintragung ihrer 
Namen, ihres Geburtsdatums und ihres Wohnorts in das jeweilige Objektregister 
aufzunehmen, um auf diese Weise eine Identifizierung der publizitätslosen GbR 
zu ermöglichen. Schnell stellte sich heraus, dass diese Behelfslösungen keine hin-
reichende Rechtssicherheit herstellen konnten. Ein Objektregister ist schon seiner 
Konzeption nach nicht ohne Weiteres zur belastbaren Vermittlung von Subjektpub-
lizität geeignet, denn es fehlt ihm schon an den passenden Legitimationswirkungen.

Es verwundert daher nicht, dass die Schaffung einer selbstständigen Subjekt-
publizität für die GbR zum zentralen Bestandteil der jüngsten Reform des Perso-
nengesellschaftsrecht wurde. Seit ihrem Inkrafttreten des MoPeG am 1. 1. 2024 
steht der GbR mit dem Gesellschaftsregister ein eigenes Subjektregister zur Ver-
fügung, das – ähnlich wie schon das Partnerschaftsregister – in seiner Architek-
tur unverkennbar an diejenige des Handelsregisters angelehnt ist. Das markante 
Alleinstellungsmerkmal des Gesellschaftsregister besteht in der grundsätzlichen 
Registrierungsoption8. Den Gesellschaftern soll im Grundsatz freistehen, ob sie 
ihre Gesellschaft zur Eintragung in das Gesellschaftsregister anmelden oder – wie 

	 7	BGH, Urteil vom 29. 1. 2001 – II ZR 331/00, BGHZ 146, 341 = DNotZ 2001, 234, An-
merkung: Schemmann.
	 8	Zu dem Begriff der „Registrierungsoption“: Servatius, GbR, 2023, BGB § 705 Rn. 7. 
Krafka, in: BeckOGK BGB, Stand: 1. 4. 2025, BGB § 707 Rn. 6 spricht von „(mittelbarem) Re-
gistrierungszwang“. Der Begriff „Registrierung“ findet sich auch an anderer Stelle im Sprach-
gebrauch des Gesetzgebers wieder, vgl. etwa § 20a BeurkG. Von einer „Registrierungspflicht“ 
spricht im Zusammenhang mit dem Zentralen Vorsorgeregister Sander, in: BeckOK BNotO, 
11. Ed. 1. 2. 2025, BNotO § 15 Rn. 28. Hingegen würde der Begriff „Registeroption“ der Wahl-
möglichkeit zwischen verschiedenen Registern entsprechen, nicht aber der hier diskutieren 
Entscheidung für oder gegen die Aufnahme in die Registerpublizität als solche. 
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nach bisheriger Rechtslage – publizitätslos am Rechtsverkehr teilnehmen.9 Da-
mit hat der Gesetzgeber neben der neu geschaffenen, eingetragenen Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (eGbR) die publizitätslose Form der BGB-Außengesellschaft 
erhalten. In der Folge sind seit dem 1. 1. 2024 sowohl registrierte als auch nicht re-
gistrierte Gesellschaften bürgerlichen Rechts als dauerhafte, rechtsfähige Akteure 
im Rechtsverkehr anzutreffen.

Die Registrierungsoption ist nicht schrankenlos gewährleistet. Eine einmal 
erlangte Registerpublizität kann nicht mehr liquidationslos abgegeben werden. 
Zudem hat der Gesetzgeber materiell- und verfahrensrechtliche Anreize und Vor-
aussetzungen geschaffen, um die Gesellschafter zu einer Anmeldung zum Gesell-
schaftsregister zu motivieren oder faktisch sogar dazu zu zwingen. Zentral und 
regelungstechnisch neu10 ist vor allem der Ansatz, die vorherige Eintragung im 
Gesellschaftsregister explizit zur verfahrensrechtlichen Voraussetzung für die an-
schließende Bezugnahme in einem Objektregister zu machen. 

Eine eingehende Untersuchung der Registrierungsoption und ihrer Grenzen er-
schien daher geboten. Der Rechtspraxis stellt sich spätestens seit dem 1. 1. 2024 
die Frage, ob sich in Bezug auf die Rechtsformwahl Änderungen der für und gegen 
die GbR als Rechtsform sprechenden Gründe ergeben haben. Diejenigen Gesell-
schaften bürgerlichen Rechts, die bereits publizitätspflichtige Rechte halten und 
etwa noch nach dem Recht von 2023 im Grundbuch eingetragen sind, kommen 
um eine Auseinandersetzung mit der Problematik nicht herum. Immobilien- und 
Beteiligungsgesellschaften müssen sich früher oder später eingehend mit der Re-
gistrierungsoption auseinandersetzen. Aufgrund der zahlreichen Bestandsgesell-
schaften11 wird der Übergang der alten in die neue Rechtslage Rechtsprechung und 
Praxis noch einige Jahre – wenn nicht sogar Jahrzehnte – lang beschäftigen. Dabei 
sind zahlreiche offene Rechtsfragen zu klären. 

Aus dogmatischer Sicht erschien die Auseinandersetzung mit der Materie 
reizvoll, weil sie die Schnittstelle von materiellem Personengesellschaftsrecht 
und Registerverfahrensrecht beleuchtet. Bisherige Abhandlungen stellen diesen 
Grenzbereich entweder nur im Überblick dar oder legen den Fokus auf ausge-
wählte Wechselwirkungen mit Objektregistern.12 Das hiesige Werk kann sich als 
Ausarbeitung größeren Formats umfassend mit den Wechselwirkungen sämtlicher 
Objektregister mit dem Gesellschaftsregister auseinandersetzen. Die Untersuchung 
möchte auf diese Weise gesamtheitliche Schlussfolgerungen aus dem neuen Rege-
lungsansatz ziehen. Indem die Grenzen der Registrierungsoption der Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts erschöpfend elaboriert werden, kann der Rechtspraxis die 

	 9	Herrler, in: MHdB GesR I, 6. Aufl. 2024, § 8 Rn. 4, 7.
	 10	Wimmer, DZWIR 2020, 379 (380); Fleischer, DStR 2021, 430 (433).
	 11	Allein im Grundbuch dürfte es hunderttausende Bestandsgesellschaften geben: Wobst, 
ZPG 2023, 58 (59); Begründung MoPeG-RegE (BT-Drucksache 19/27635), 299 f.
	 12	Eine umfassendere Untersuchung findet sich indes in der jüngst erschienenen Monographie 
von Boguslawski, Gesellschaftsregister und eGbR nach dem MoPeG, 2024, 123 ff.




